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TOP 44: 

Benennung von Mitgliedern der unabhängigen Expertenkom-
mission gemäß § 13a Absatz 6 Satz 4 Nummer 3 und 6 des 
Wasserhaushaltsgesetzes 

Drucksache: 113/18 

I. Zum Inhalt der Vorlage 

Das Gesetz zur Änderung wasser- und naturschutzrechtlicher Vorschriften zur 

Untersagung und zur Risikominimierung bei dem Verfahren der Fracking-

Technologie regelt in § 13a Absatz 1 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 

(WHG), dass das Aufbrechen von Schiefer-, Ton-, Mergel- oder Kohleflözge-

stein zur Aufsuchung oder Gewinnung von Erdgas oder Erdöl zu untersagen ist. 

Abweichend hiervon können nach § 13a Absatz 2 WHG jedoch Erlaubnisse für 

vier Erprobungsmaßnahmen mit dem Zweck erteilt werden, die Auswirkungen 

auf die Umwelt, insbesondere den Untergrund und den Wasserhaushalt, wissen-

schaftlich zu erforschen. Die Erlaubnisse bedürfen der Zustimmung der jeweili-

gen Landesregierung. Mit § 13a Absatz 6 WHG wurde die Bundesregierung be-

auftragt, hierzu eine unabhängige Expertenkommission einzusetzen, der auch 

durch den Bundesrat zu benennende Vertreter oder Vertreterinnen angehören. 

Diese Expertenkommission soll die Erprobungsmaßnahmen wissenschaftlich 

begleiten, deren Ergebnisse auswerten und dem Deutschen Bundestag jährlich 

einen Bericht vorlegen. 

Die vom Bundesrat zu benennenden Vertreter oder Vertreterinnen müssen 

- ein Vertreter oder eine Vertreterin eines Landesamtes für Geologie und  

- ein Vertreter oder eine Vertreterin einer für Wasserwirtschaft zuständigen 

Landesbehörde  

sein, welche nicht für die Zulassung der Erprobungsmaßnahmen zuständig sind. 
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II. Empfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit empfiehlt 

dem Bundesrat, Frau Angelika Seidemann (Landesamt für Bergbau, Geologie 

und Rohstoffe Brandenburg) und Frau Sabine Rosenbaum (Landesamt für 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein) zu Mitglie-

dern der Expertenkommission zu benennen (vgl. BR-Drucksache 113/1/18). 


